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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1958

Norm

ABGB §916 Abs1 Satz1 A

AnfO §1

KO §27

Rechtssatz

Auch ein Scheingeschäft kann nach den Bestimmungen der KO oder AnfO angefochten werden. Ob durch das

Scheingeschäft ein anderes Geschäft verdeckt wurde oder nicht, ist nicht für die Anfechtungsmöglichkeit, sondern für

die Fassung des Begehrens bedeutsam. Das Begehren auf Unwirksamerklärung beseitigt nur die durch das

Scheingeschäft vorgetäuschte Änderung der formalen Rechtslage. Soll auch das verdeckte Geschäft angefochten

werden, bedarf es eines zusätzlichen, darauf abgestellten Begehrens.
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